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Wichtige Informationen zum Versicherungsvertrag

Versicherer: Versicherer der Reiseversicherungen  
(VB-ERV JV 2009) ist die Europäische Reiseversicherung 
AG, Rosenheimer Straße 116, 81669 München; Sitz der 
Gesellschaft: München (HRB 42000). Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: Günter Dibbern; Vorstand: Richard Bader 
(Vorsitzender), Torsten Haase, Dr. Johann-Dietrich von 
Hülsen. Ust-IdNr. DE 129274536. 

Versicherer der Reiserechtsschutz-Versicherung  
(VB-DAS 2009) ist die D.A.S. Deutscher Automobil 
Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-
AG, Thomas-Dehler-Straße 2, 81728 München; Sitz der 
Gesellschaft: München (HRB 41053). Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: Christian Diedrich; Vorstand: Rainer  
Tögel (Sprecher), Udo Hau, Rainer Huber. Ust-IdNr.  
DE 813475954

Ladungsfähige Anschrift für die Reiseversicherung: 
Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, 
81669 München

Ladungsfähige Anschrift für die Reiserechtsschutz-
Versicherung: D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allge-
meine Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Thomas-Dehler-
Straße 2, 81728 München

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsschutz: Versicherungsschutz besteht für die 
in der Prämienrechnung aufgeführten Personen im Rahmen 
der dort dokumentierten Tarife der Europäische Reisever-
sicherung AG bzw. der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz 
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG. 

Versicherungsbedingungen: Für alle in dieser Beilage zum 
Versicherungsschein dokumentierten Reiseversicherungen 
gelten die VB-ERV JV 2009. Für die in dieser Beilage zum 
Versicherungsschein dokumentierte Reiserechtsschutz-
Versicherung gelten die VB-DAS 2009. Auf den Versiche-
rungsvertrag und dessen Anbahnung ist, soweit zulässig, 
deutsches Recht anwendbar. 

Höhe und Fälligkeit der Versicherungsleistung:  
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach 
der vereinbarten Versicherungssumme und dem jeweili-
gen Schaden sowie, soweit vereinbart, der Selbstbetei-
ligung und ggf. bestehender Unterversicherung. Ist die 
Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen.

Prämie: Die Prämie ist auf der Prämienrechnung für jeden 
Versicherungsvertrag dokumentiert und enthält die 
jeweilige Versicherungsteuer. Die Versicherungsbeiträge 
sind umsatzsteuerfrei. Gebühren werden nicht erhoben. 
Die Erstprämie ist sofort nach Versicherungsbeginn fällig 
und wird nach Aushändigung des Versicherungsscheins 
vom angegebenen Konto des Versicherungsnehmers 
eingezogen. 

Bitte beachten: Die Europäische Reiseversicherung AG 
bzw. die D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der Erstprämie bei Eintritt des Versicherungsfalls 
in Verzug ist!

Beginn des Versicherungsschutzes: Der Versicherungs- 
schutz beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung mit 
Buchung der Reise, frühestens mit vereinbartem Vertrags- 
beginn um 12 Uhr mittags. In den übrigen Versicherungs-
sparten beginnt der Versicherungsschutz mit Antritt der 
Reise, frühestens zum vereinbarten Versicherungsbeginn 
um 12 Uhr mittags.

Widerrufsrecht: Der Versicherungsnehmer kann seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Die 
Frist beginnt, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
sicherungsschein und diese Beilage zum Versicherungs-
schein mit folgenden Inhalten erhält: Vertragsbestim-
mungen einschließlich Versicherungsbedingungen, die 
wichtigen Informationen zum Versicherungsvertrag sowie 
diese Belehrung über das Widerrufsrecht. Der Widerruf ist 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) gegenüber dem Versi-
cherer zu erklären. 
Der Widerruf ist zu richten an:  
Europäische Reiseversicherung AG,  
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Widerrufsfolgen: Übt der Versicherungsnehmer sein 
Widerrufsrecht aus, ist der Versicherungsvertrag mit 
Zugang des Widerrufs beendet. Damit endet auch der 
Versicherungsschutz. Der Versicherer erstattet den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufes entfallenden 
Prämienanteil zurück. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs.

Ende des Versicherungsschutzes: Der Versicherungs-
schutz endet in der Reiserücktritts-Versicherung mit 
Antritt der Reise, für den Verspätungsschutz während 
der Hinreise mit Ende der Hinreise. In den übrigen Ver-
sicherungssparten endet der Versicherungsschutz mit 
dem vereinbarten Vertragsende um 12 Uhr mittags, 
spätestens aber mit Beendigung der Reise. Endet das 
Versicherungsjahr während einer versicherten Reise, 
besteht der Versicherungsschutz nur fort, wenn der 
Versicherungsvertrag nicht gekündigt oder nach Ablauf 
einer ggf. vereinbarten Höchstversicherungsdauer neu 
abgeschlossen wurde.

Inländischer Gerichtsstand: Gerichtsstand für Klagen 
gegen den Versicherer ist München oder der Wohnsitz des 
Versicherungsnehmers in Deutschland. 

Sprache / Willenserklärungen: Die Vertragsbestimmungen 
und weitere Informationen werden in deutscher Sprache 
mitgeteilt; die Kommunikation mit dem Versicherungs-
nehmer erfolgt ebenfalls in Deutsch. Willenserklärungen 
bedürfen der Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). Mündliche 
Vereinbarungen sind unwirksam.

Beschwerden: Der Versicherungsnehmer kann sich mit 
Beschwerden über den Versicherer an die vorher genann-
te Aufsichtsbehörde wenden.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 
Wir informieren Sie hiermit, dass im Schadensfall Daten 
gespeichert und ggf. an die in Frage kommenden Verbände 
der Versicherungswirtschaft und die betreffenden (Rück-) 
Versicherer sowie an Ärzte und Hilfsorganisationen zur 
Durchführung von Hilfeleistungen übermittelt werden, 
soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der ver-
traglichen Beziehungen erforderlich ist. Die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes zur Datenübermittlung 
bleiben unberührt. Die Anschrift der jeweiligen Daten-
empfänger wird auf Wunsch mitgeteilt. 

Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, 
rufen Sie an, faxen oder mailen Sie uns!

Info-Nummer:
Tel. +49 (0) 89 4166 - 1808
(Mo. – Fr. von 8 bis 20 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr)

Fax +49 (0) 89 4166 - 2717

E-Mail: 	 contact@reiseversicherung.de
Internet: 	� www.reiseversicherung.de

Anschrift:	� Europäische Reiseversicherung AG 
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Die ERV – Deutschlands führender Reiseversicherer

Kontakt
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Unser kostenloser Service in der Reiserücktritts-
Versicherung:  
Im Krankheitsfall oder bei einem Unfall können Sie sich vor 
Ihrer Reise mit erfahrenen Reisemedizinern beraten.
Ihr Vorteil: Unsere Reisemediziner besprechen mit Ihnen 
gemeinsam, ob bis zum Abreisetermin die Chance besteht, 
dass Sie die Reise doch noch antreten können. Falls Sie 
dann aufgrund der Krankheit oder des Unfalls nicht reisen, 
übernehmen wir selbstverständlich evtl. höhere Storno
kosten aufgrund der späteren Stornierung.

Bitte infomieren Sie uns bei Eintritt einer Krankheit oder 
eines Unfalls unverzüglich.

Das dafür vorgesehene Formular finden Sie im Internet 
unter www.reiseversicherung.de/medservice oder Sie 
rufen uns an unter +49 (0) 89 4166 -1816

Innerhalb von 48 Stunden setzt sich unser Reise-
mediziner mit Ihnen in Verbindung.

Medizinischer Beratungsservice
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Versicherungsbedingungen

Versicherungsbedingungen  
für Jahres-Versicherungen der Europäische  
Reiseversicherung AG (VB-ERV JV 2009)

Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1–15 und das 
Glossar gelten für alle Jahres-Versicherungen der Europä-
ische Reiseversicherung AG (im Folgenden kurz ERV genannt). 
Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in den 
nachfolgenden Teilen A – F geregelt.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherte Reise
1.	 �Versicherungsschutz besteht für beliebig viele Reisen, die 

innerhalb des versicherten Zeitraums stattfinden. Im Rahmen 
der Reiserücktritts-Versicherung (Teil A) ist Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz, dass die Reisen während des 
versicherten Zeitraums gebucht wurden. Für Reisen, die 
vor dem versicherten Zeitraum gebucht wurden, besteht 
Versicherungsschutz, wenn zwischen Vertragsbeginn und 
planmäßigem Reiseantritt mindestens 30 Tage liegen. 

2.	� Versicherungsschutz besteht je versicherter Reise für 
maximal 45 Tage. Bei einer längeren Reisedauer besteht 
Versicherungsschutz nur für die ersten 45 Tage der Reise.

3.	� Als Reise im Sinne dieser Versicherungsbedingungen 
gelten alle Reisen (weltweit), innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland jedoch nur solche, bei denen die Entfernung  
zwischen dem Wohnort bzw. der Arbeitsstätte der ver-
sicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. 
Hauptberufliche Außendiensttätigkeit sowie Gänge und 
Fahrten zwischen dem ständigen Wohnsitz und der Arbeits-
stätte der versicherten Person gelten nicht als Reise. 

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1.	Der Versicherungsschutz
	 a)	�beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung mit Buchung 

der Reise, frühestens mit vereinbartem Vertragsbeginn, 
und endet mit dem Antritt der Reise, spätestens mit 
vereinbartem Vertragsende. Für den Verspätungsschutz 
während der Hinreise (Teil A § 5) endet der Versicherungs-
schutz mit Ende der Hinreise;

	 b)	�beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem 
vereinbarten Zeitpunkt, frühestens mit dem Antritt 
der Reise, und endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten Reise;

	 c)	�verlängert sich darüber bzw. über die in Artikel 1 Nr. 2 
genannte Reisezeit hinaus, wenn sich die Beendigung 
einer Reise aus Gründen verzögert, die die versicherte 
Person nicht zu vertreten hat.

2.	Endet das Versicherungsjahr
	 a)	�vor Antritt der versicherten Reise, besteht der Versiche-

rungsschutz in der Reiserücktritts-Versicherung nur fort, 
wenn der Versicherungsvertrag nicht gekündigt ist oder 
nach Ablauf einer ggf. vereinbarten Höchstversicherungs-
dauer neu abgeschlossen wurde;

	 b)	�während einer versicherten Reise, besteht der Versiche-
rungsschutz nur fort, wenn der Versicherungsvertrag 
nicht gekündigt ist oder nach Ablauf einer ggf. vereinbar-
ten Höchstversicherungsdauer neu abgeschlossen wurde.

Artikel 3 Laufzeit / Kündigung
1.	� Der Versicherungsvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, 

wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf durch eine 
Vertragspartei gekündigt wird. 

2.	� Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können der Ver-
sicherungsnehmer und die ERV den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist nur binnen eines Monats nach 
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zuläs-
sig. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung 
oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, kündigen. Die ERV kann 
mit einer Frist von einem Monat, frühestens jedoch zum 
Ende der versicherten Reise, kündigen.

Artikel 4 Erstprämie
1.	� Die Erstprämie ist sofort nach Versicherungsbeginn fällig 

und bei Aushändigung des Versicherungsscheines zu zahlen.
2.	� Ist die Erstprämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist die ERV, 

solange die Zahlung nicht erfolgt ist, berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten, sofern der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung zu vertreten hat.

3.	� Ist die Erstprämie bis zum Eintritt des Versicherungs-
falles nicht vereinbarungsgemäß gezahlt und hat der 
Versicherungsnehmer dies zu vertreten, ist die ERV von 
der Verpflichtung zur Leistung frei.

Artikel 5 Folgeprämie
1.	� Folgeprämien sind für jeweils ein weiteres Versicherungsjahr 

mit Beginn des neuen Versicherungsjahres fällig.
2.	� Ist die Folgeprämie nicht vereinbarungsgemäß gezahlt, kann die 

ERV dem Versicherungsnehmer  auf dessen Kosten eine Zah-
lungsfrist in Textform von mindestens zwei Wochen setzen.

3.	� Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Frist noch 
in Verzug,

	 a)	�und tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der Frist ein, 
ist die ERV von der Verpflichtung zur Leistung frei;

	 b)	�kann die ERV den Versicherungsvertrag fristlos kündigen. 
Wird die Zahlung innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachgeholt, fällt die Wirkung der Kündigung fort 
und der Vertrag bleibt bestehen. Für Versicherungsfälle, 
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 6 �Einzugsermächtigung / Rechtzeitigkeit  
der Zahlung bei Lastschrift

1.	� Der Versicherungsnehmer erteilt der ERV eine Einzugser-
mächtigung. Die Prämie wird von der ERV per Lastschrift von 
diesem Konto eingezogen. Änderungen der Kontoverbindung 
teilt der Versicherungsnehmer der ERV unaufgefordert 
mit und erteilt ihr eine neue Einzugsermächtigung.

2.	� Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem verein-
barten Zeitpunkt (Fälligkeit) eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer der berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.

3.	� Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers von der ERV nicht eingezogen werden, ist  
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn der Versi-
cherungsnehmer innerhalb der in einer Zahlungsaufforde-
rung in Textform gesetzten Frist für die Möglichkeit einer 
ordnungsgemäßen Abbuchung sorgt. Anderenfalls gerät der 
Versicherungsnehmer ohne weitere Mahnung in Verzug.

4.	� Ist der Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung in 
Verzug, kann die ERV den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten hierauf hinweisen. Der Versicherungsnehmer 
hat unverzüglich für die Möglichkeit der ordnungsgemäßen 
Abbuchung zu sorgen.

Artikel 7 Ausschlüsse
1.	� Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, 

kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Pandemien, 
Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung, Streik 
und andere Arbeitskampfmaßnahmen, Beschlagnahme und 
sonstige Eingriffe von hoher Hand.

2. �Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die ver-
sicherte Person während der versicherten Reise überra-
schend von Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen 
oder inneren Unruhen betroffen wird. Dieser Versiche-
rungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach 
Beginn eines dieser Ereignisse. Die Erweiterung gilt nicht 
bei Aufenthalten in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der 
Einreise der versicherten Person bereits Krieg oder Bür-
gerkrieg herrscht oder wo zum Zeitpunkt der Einreise eine 
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik 
Deutschland existiert hat. Sie gilt auch nicht für die aktive 
Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfallfolgen 
bzw. Erkrankungen durch den Einsatz von ABC-Waffen.

3. �Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Ter-
rorangriffen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
Deutschland vor Antritt der Reise eine Reisewarnung für 
das entsprechende Zielgebiet ausgesprochen hat.

Artikel 8 �Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falles

1.	Die versicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	�alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen 

könnte (Schadensminderungspflicht);

	 b)	den Schaden der ERV unverzüglich anzuzeigen;
	 c)	�der ERV jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 

Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede sachdien-
liche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, Originalbelege 
einzureichen und ggf. die behandelnden Ärzte von ihrer 
Schweigepflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis der 
Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht oder des 
Leistungsumfangs erforderlich ist.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die 
ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

Artikel 9 Zahlung der Entschädigung
1.	� Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der Höhe 

nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung 
binnen zwei Wochen.

2.	� Von der versicherten Person in fremder Währung aufge-
wandte Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des 
Tages erstattet, an dem diese Kosten von der versicherten 
Person gezahlt wurden. 

Artikel 10 Ansprüche gegen Dritte
1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang 

bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ERV über.
2.	� Sofern erforderlich, ist die versicherte Person verpflichtet, 

in diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV abzutreten.

Artikel 11 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
versicherte Person die ERV nach Eintritt des Versicherungs-
falles arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für 
den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind 
oder aus Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der 
Schadensanzeige, vorsätzlich oder arglistig unwahre Angaben 
macht, auch wenn hierdurch der ERV kein Nachteil entsteht. 
Bei Vorsatz bleibt die ERV insoweit zur Leistung verpflichtet, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat.

Artikel 12 �Entschädigung aus anderen Versicherungs-
verträgen

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn 
in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachran-
gige Haftung vereinbart ist. Die Ansprüche der versicherten 
Person bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet 
die versicherte Person den Versicherungsfall der ERV, wird 
diese in Vorleistung treten und den Schadensfall bedingungs-
gemäß regulieren.

Artikel 13 Inländische Gerichtsstände / anwendbares Recht
1.	� Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München oder 

der Wohnsitz des Versicherungsnehmers in Deutschland.
2.	� Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 14 Verjährung
1.	� Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren inner- 

halb von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
versicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2.	� Hat die versicherte Person ihren Anspruch bei der ERV 
angezeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der 
versicherten Person die Entscheidung der ERV zugegan-
gen ist.

Artikel 15 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person, 
des Versicherungsnehmers und der ERV bedürfen der 
Textform soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist. Versicherungsvertreter sind zur Entgegennahme nicht 
bevollmächtigt.

	Versicherte Reisen: Versichert sind alle Reisen (inklusive  
Tagesreisen) weltweit bis zu jeweils 45 Tagen – in Deutsch- 
land jedoch nur, wenn die Entfernung zwischen Wohnort 
bzw. Arbeitsstätte und Zielort mehr als 50 Kilometer be-
trägt. Bei Reisen mit einer Dauer von mehr als 45 Tagen 
besteht Versicherungsschutz nur für die ersten 45 Tage. 
Hauptberufliche Außendiensttätigkeit sowie Gänge und 
Fahrten zwischen dem ständigen Wohnsitz und der Arbeits-
stätte sind nicht versichert. In der Reiserechtsschutz-Versi-
cherung gelten Tagesausflüge innerhalb Deutschlands (bis 
zu 24 Stunden, ohne Übernachtung) nicht als Reise.

Allgemeine Hinweise

Familie: Maximal zwei Erwachsene bis einschließlich  
64 Jahre in häuslicher Gemeinschaft sowie deren Kind(er)  
bis einschließlich 25 Jahre. Reisepreis ist der Gesamtreise- 
preis der Familie. Für allein reisende Familienmitglieder 
gelten maximal die Versicherungssummen der jeweiligen 
Tarife für Einzelpersonen.

Versicherungsjahr: Das Versicherungsjahr beginnt mit 
dem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt und endet nach 
Ablauf eines Jahres.

Vertragslaufzeit: Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr.  
Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein wei- 
teres Vertragsjahr, wenn es nicht spätestens einen Monat  
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
schriftlich gekündigt wird.

Altersgrenzen: Sofern eine der Altersgrenzen erreicht 
wird, besteht der Versicherungsschutz bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres fort.
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A	 Reiserücktritts-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung 
a)	bei Stornierung der Reise;
b)	bei verspätetem Reiseantritt;
c)	 bei Verspätung während der Hinreise;
d)	für Reisevermittlungsentgelte;
e)	für Umbuchungsgebühren.

§ 2 Stornierung der Reise
1.	� Die ERV erstattet die vertraglich geschuldeten Stornokosten 

bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme, sofern
	 a)	�die versicherte Person oder eine Risikoperson von einem 

der nachstehenden versicherten Ereignisse betroffen wird,
	 b)	�bei Buchung der versicherten Reise mit Eintritt dieses 

Ereignisses nicht zu rechnen war,
	 c)	die Stornierung aufgrund dieses Ereignisses erfolgte und
	 d)	�der versicherten Person die planmäßige Durchführung 

der Reise deshalb nicht zumutbar ist.
2.	Versicherte Ereignisse sind
	 a)	Tod;
	 b)	schwere Unfallverletzung;
	 c)	unerwartete schwere Erkrankung;
	 d) Schwangerschaft;
	 e) Impfunverträglichkeit;
	 f)	� Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten Ge- 

lenken;
	 g)	�Schaden am Eigentum durch Feuer, Elementarereignisse 

oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich 
oder die Anwesenheit der versicherten Person bzw. 
einer mitreisenden Risikoperson  zur Schadensfeststellung 
erforderlich ist;

	 h)	�Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund einer unerwarteten 
betriebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber;

	 i)	 �Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses einschließlich 
Arbeitsplatzwechsel; 

	 j)	� Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung an einer 
Schule / Universität,  sofern der Termin für die Wiederho-
lungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit fällt 
oder innerhalb von 14 Tagen nach planmäßigem Reiseende 
stattfinden soll;

	 k)	�bei Schülerreisen: endgültiger Austritt aus dem Klassen-
verband vor Beginn der versicherten Reise, z. B. wegen 
Schulwechsels oder Nichtversetzung in die nächst 
höhere Klasse;

	 l)	 �unerwartete Einberufung der versicherten Person 
zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum 
Zivildienst, sofern der Termin nicht verschoben werden 
kann und die Stornogebühren nicht von einem anderen 
Kostenträger übernommen werden. 

3.	Risikopersonen sind
	 a)	die Angehörigen der versicherten Person;
	 b)	Betreuungspersonen;
	 c)	�die Mitreisenden sowie deren Angehörige und 

Betreuungspersonen, sofern nicht mehr als vier Perso-
nen und ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige 
Kinder die Reise gemeinsam gebucht haben. Mitreisende 
Angehörige gelten immer als Risikopersonen.

§ 3 Medizinischer Beratungsservice
1.	� Sofern die versicherte Person nach Buchung der Reise 

erkrankt oder Unfallverletzungen erleidet, berät die ERV 
durch ihren medizinischen Beratungsservice, ob und wann 
die versicherte Reise storniert werden sollte.

2.	� Stellt sich entgegen der Einschätzung des medizinischen 
Beratungsservices heraus, dass die versicherte Reise doch 
nicht angetreten werden kann, gilt die Stornierung als  un-
verzüglich, wenn sie zu dem Zeitpunkt erfolgt, an welchem 
die Reiseunfähigkeit feststeht. 

3.	� Storniert die versicherte Person entgegen des Rates des 
medizinischen Beratungsservices die Reise zunächst nicht 
und wird die Reise später aufgrund dieser Erkrankung oder 
Unfallverletzungen doch nicht angetreten, erstattet die 
ERV die Stornokosten, die bei unverzüglicher Stornierung 
angefallen wären.

§ 4 Verspäteter Reiseantritt
1.	� Die ERV erstattet die nachgewiesenen Mehrkosten der Hin-

reise bis zur Höhe der Stornokosten, die bei unverzüglicher 
Stornierung der Reise angefallen wären, maximal bis zur 
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. 

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die versicherte Person 
im Fall der Reisestornierung gemäß § 2 Anspruch auf 
Versicherungsleistung gehabt hätte. Bei der Erstattung wird 
auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität der Hinreise 
abgestellt.

§ 5 Verspätungsschutz während der Hinreise 
1.	Die ERV erstattet
	 a)	�die Mehrkosten der Hinreise entsprechend der ursprünglich 

gebuchten Art und Qualität bis zu € 1.500,– je Versiche- 
rungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspä-
tung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens 
zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am 
Zielort abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt 
und deshalb die Hinreise verspätet fortsetzen muss;

	 b)	�die nachgewiesenen Kosten für notwendige und ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) 
bis zu € 150,– je Versicherungsfall, wenn die Hinreise 
der versicherten Person sich wegen einer Verspätung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei 
Stunden verzögert.

2.	� Voraussetzung ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitver-
sichert wurde. 

§ 6 Reisevermittlungsentgelte
1.	� Die ERV erstattet das dem Reisevermittler von der versi-

cherten Person geschuldete Vermittlungsentgelt bis maximal 
€ 100,– je Person, sofern dieses bereits zum Zeitpunkt der 
Buchung der Reise vertraglich vereinbart, geschuldet und 
in Rechnung gestellt sowie bei der Höhe der gewählten 
Versicherungssumme berücksichtigt wurde. 

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die versicherte Person 
einen Anspruch auf Ersatz der Stornokosten gemäß § 2 hat. 
Nicht erstattet werden Entgelte, die dem Reisevermittler 
erst infolge der Stornierung der Reise geschuldet werden 
(z. B. Bearbeitungsgebühren für eine Reisestornierung).

§ 7 Umbuchungsgebührenschutz
Die ERV erstattet die entstehenden Umbuchungsgebühren 
der versicherten Person bis zur Höhe der Stornokosten, die bei 
unverzüglicher Stornierung der Reise angefallen wären, sofern 
die versicherte Reise aus versichertem Grund gemäß § 2 Nr. 2 
umgebucht wird. 

§ 8 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht,
a)	� sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein 

Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein Flug-
unglück oder auf die Befürchtung von Kriegsereignissen, 
inneren Unruhen oder Terrorakten ist; 

b)	� bei chronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn 
diese schubweise auftreten, sowie bei Suchterkrankungen;

c)	� wenn der von der ERV beauftragte Vertrauensarzt (siehe  
§ 9 Nr. 3 c) die Reiseunfähigkeit nicht bestätigt;

d)	�bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen 
Organen und anderen Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräten); 

e)	�für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler aufgrund 
der Stornierung der Reise geschuldet werden (z. B. Bearbei-
tungsgebühren für eine Reisestornierung);

f)	� für die Gebühren zur Erteilung eines Visums;
g)	�für Abschussprämien bei Jagdreisen.

§ 9 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	� Um eine Leistung gemäß § 2 zu erhalten, ist die versicherte 

Person verpflichtet, nach Eintritt des versicherten Rück-
trittsgrundes die Reise unverzüglich zu stornieren, um die 
Stornokosten möglichst niedrig zu halten.

2.	�� Die versicherte Person hat folgende Unterlagen bei der 
ERV einzureichen:

	 a)	�Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen sowie ggf. 
eine Stornokosten-Rechnung und eine Rechnung über Ver-
mittlungsentgelte einschließlich des Zahlungsnachweises;

	 b)	�bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter schwerer 
Erkrankung, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit sowie 
Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 
Gelenken ein ärztliches Attest, bei psychischer Erkrankung 
ein Attest eines Facharztes für Psychiatrie;

	 c)	bei Tod eine Sterbeurkunde;
	 d)	�bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. 

Polizeiprotokoll);
	 e)	�bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben 

des Arbeitgebers;
	 f)	� bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses bzw. 

Arbeitsplatzwechsel eine Kopie des neuen Arbeitsver-
trages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis;

	 g)	�bei Wiederholung einer Prüfung bzw. endgültigem Austritt 
aus dem Klassenverband eine Bestätigung der Schule /
Universität;

	 h)	�bei unerwarteter Einberufung zum Grundwehrdienst, zur 
Wehrübung oder zum Zivildienst eine Bestätigung von 
staatlichen Stellen, dass der Termin nicht verschoben 
werden kann und eine Erstattung der Stornokosten nicht 
erfolgt;

	 i)	 �im Falle der Stornierung einer Ferienwohnung, eines 
Mietwagens, eines Wohnmobils oder Wohnwagens sowie 
bei Bootscharter eine Bestätigung des Vermieters über die 
Nichtweitervermietbarkeit des Objekts;

	 j)	� im Falle einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrs-
mittels eine Bestätigung vom Beförderungsunternehmen 
über die Verspätung des öffentlichen Verkehrsmittels.

3.	� Die versicherte Person ist zum Nachweis des versicherten 
Ereignisses auf Verlangen der ERV außerdem verpflichtet, 

	 a)	�eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie ggf. ein 
fachärztliches Attest einzureichen;

	 b)	�der ERV das Recht einzuräumen, die Frage der Reiseunfä-
higkeit infolge einer schweren Unfallverletzung oder einer 
unerwarteten schweren Erkrankung durch ein fachärzt-
liches Gutachten überprüfen zu lassen;

	 c)	�sich durch einen von der ERV beauftragten Vertrauensarzt 
untersuchen zu lassen.

4.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrläs-

siger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die ERV 
bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, dass 
die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 10 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt die von der ver-
sicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
jedoch € 25,– je Person.

§ 11 Versicherungswert/Unterversicherung
1.	� Die Versicherungssumme pro versicherter Reise muss dem 

vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich Vermittlungs-
entgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) 
sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungs-
summe berücksichtigt wurden.

2.	� Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungs-
falles niedriger als der Versicherungswert (Unterversiche-
rung), haftet die ERV nur nach dem Verhältnis der Versi- 
cherungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbst-
beteiligung.

B	 Reiseabbruch-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung bei 
a)	außerplanmäßiger Beendigung der Reise;
b)	nicht genutzten Reiseleistungen;
c)	 Verspätung während der Rückreise;
d)	verlängertem Aufenthalt;
e)	Unterbrechung der Rundreise;
f)	�� Feuer oder Elementarereignissen während der Reise, 
sofern die versicherte Person oder eine Risikoperson von 
einem zum Zeitpunkt der Reisebuchung unvorhersehbaren 
versicherten Ereignis betroffen wird und aufgrund dessen der 
versicherten Person die planmäßige Beendigung der Reise 
unzumutbar ist.

§ 2 Versicherte Ereignisse / Risikopersonen
1.	Versicherte Ereignisse sind
	 a)	Tod;
	 b)	schwere Unfallverletzung;
	 c)	unerwartete schwere Erkrankung;
	 d)	�Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 

Gelenken;
	 e)	�Schaden am Eigentum durch Feuer, Elementarereignisse  

oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich 
oder die Anwesenheit der versicherten Person bzw. 
einer mitreisenden Risikoperson zur Schadensfeststellung 
erforderlich ist.

2.	Risikopersonen sind
	 a)	die Angehörigen der versicherten Person;
	 b)	Betreuungspersonen;
	 c)	�die Mitreisenden sowie deren Angehörige und 

Betreuungspersonen, sofern nicht mehr als vier Perso-
nen und ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige 
Kinder die Reise gemeinsam gebucht haben. Mitreisende 
Angehörige gelten immer als Risikopersonen.

§ 3 Abbruch der Reise / außerplanmäßige Beendigung
Kann die versicherte Reise wegen eines versicherten Ereignisses 
nicht planmäßig beendet werden, erstattet die ERV die zu-
sätzlichen Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich 
gebuchten Art und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht 
und mitversichert worden ist.

§ 4 Nicht genutzte  Reiseleistungen
Die ERV erstattet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs- 
summe den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte Reise-
leistungen abzüglich der Rückreisekosten, sofern die Reise we-
gen eines versicherten Ereignisses vorzeitig abgebrochen wird.

§ 5 Verspätungsschutz während der Rückreise
1.	Die ERV erstattet
	 a)	�die Mehrkosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich 

gebuchten Art und Qualität bis zu € 1.500,– je Versiche- 
rungsfall, wenn die versicherte Person infolge der Verspä-
tung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens 
zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am 
Zielort abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und 
deshalb die Rückreise verspätet fortsetzen muss;

	 b)	�die nachgewiesenen Kosten für notwendige und ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) 
bis zu € 150,– je Versicherungsfall, wenn die Rückreise 
der versicherten Person sich wegen einer Verspätung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei 
Stunden verzögert.

2.	� Voraussetzung ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitver-
sichert wurde. 
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§ 6 Verlängerter Aufenthalt
1.	� Wird die versicherte Person oder eine mitreisende Risikoper-

son aufgrund schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter 
schwerer Erkrankung während der versicherten Reise reise-
unfähig und kann sie deshalb die versicherte Reise nicht plan-
mäßig beenden, erstattet die ERV je Versicherungsfall die 
nachgewiesenen zusätzlichen Kosten, die der versicherten 
Person für die Unterkunft entstehen,

	 a)	�bis zu € 1.500,–, sofern eine mitreisende Risikoperson sich 
in stationärer Behandlung befindet oder

	 b)	�bis zu € 750,–, sofern lediglich eine ambulante Behandlung 
der versicherten Person oder einer mitreisenden Risiko-
person erfolgt.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft mitgebucht 
und mitversichert wurde. Bei Erstattung der Kosten wird auf 
die ursprünglich gebuchte Qualität abgestellt. Nicht erstattet 
werden die Kosten für den stationären Aufenthalt.

§ 7 Unterbrochene Rundreise
Die ERV erstattet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs- 
summe die Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Reise-
gruppe, wenn die versicherte Person oder eine mitreisende  
Risikoperson der gebuchten Rundreise wegen eines versicherten 
Ereignisses vorübergehend nicht folgen kann. Erstattet werden 
die Nachreisekosten maximal bis zum Wert der noch nicht 
genutzten Reiseleistungen abzüglich der Rückreisekosten.

§ 8 Feuer oder Elementarereignisse während der Reise
1.	� Kann die versicherte Reise wegen Feuer oder eines 
Elementarereignisses am Aufenthaltsort nicht planmäßig 
beendet werden oder ist die Anwesenheit der versicherten 
Person oder einer mitreisenden Risikoperson an ihrem Wohn-
ort wegen eines dieser Ereignisse zwingend erforderlich, 
erstattet die ERV die Mehrkosten der außerplanmäßigen 
Rückreise und des verlängerten Aufenthaltes.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft bzw. die Rück-
reise mitgebucht und mitversichert wurden. Bei Erstattung der 
Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität 
abgestellt.

§ 9 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht,
a)	� sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein 

Kriegsereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein Flug-
unglück oder auf die Befürchtung von Kriegsereignissen, 
inneren Unruhen oder Terrorakten ist; 

b)	� bei chronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn 
diese schubweise auftreten, sowie bei Suchterkrankungen;

c)	� bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen 
Organen und anderen Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräten);

d)	für die Gebühren zur Erteilung eines Visums;
e)	für Abschussprämien bei Jagdreisen.

§ 10 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	� Die versicherte Person hat folgende Unterlagen bei der 

ERV einzureichen :
	 a)	�Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und Rech-

nungen;
	 b)	�bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter schwerer 

Erkrankung sowie Bruch von Prothesen und Lockerung 
von implantierten Gelenken ein Attest eines Arztes am 
Aufenthaltsort, bei psychischer Erkrankung ein Attest 
eines Facharztes für Psychiatrie;

	 c)	�bei Tod eine Sterbeurkunde;
	 d)	�bei Schaden am Eigentum und bei Feuer oder Elementar-

ereignissen während der Reise geeignete Nachweise  
(z. B. Polizeiprotokoll).

	 e)	�im Falle einer Verspätung eines öffentlichen Verkehrs-
mittels eine Bestätigung vom Beförderungsunternehmen 
über die Verspätung des öffentlichen Verkehrsmittels.

2.	� Die versicherte Person ist zum Nachweis des versicherten 
Ereignisses auf Verlangen der ERV außerdem verpflichtet, 
der ERV das Recht einzuräumen, die Frage der Reiseunfä-
higkeit infolge einer schweren Unfallverletzung oder einer 
unerwarteten schweren Erkrankung durch ein fachärztliches 
Gutachten überprüfen zu lassen.

3.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die 
ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 11 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt die von der 
versicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung je 
Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen Schadens, 
mindestens jedoch € 25,– je Person.

§ 12 Versicherungswert / Unterversicherung
1.	� Die Versicherungssumme pro versicherter Reise muss dem 

vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich Vermittlungs-
entgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) 

sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungs-
summe berücksichtigt wurden.

2.	� Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungs-
falles niedriger als der Versicherungswert (Unterversiche-
rung), haftet die ERV nur nach dem Verhältnis der Versiche- 
rungssumme zum Versicherungswert abzüglich Selbstbe-
teiligung.

C	 Reisekranken-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung bei auf der versicherten Reise 
akut eintretenden Krankheiten und Unfällen für die Kosten der
a)	Heilbehandlungen im Ausland;
b) 	Kranken- und Gepäcktransporte;
c)	 Überführung bei Tod.

§ 2 Heilbehandlungen im Ausland
1.	� Die ERV erstattet die Kosten der im Ausland notwendigen 

Heilbehandlungen, die von Ärzten durchgeführt oder verord-
net werden. Dazu gehören insbesondere

	 a)	�stationäre Behandlungen im Krankenhaus einschließlich 
unaufschiebbarer Operationen;

	 b)	�ambulante Heilbehandlungen;
	 c)	�Arznei-, Heil- und Verbandsmittel;
	 d)	�bei einer Frühgeburt bis einschließlich der 32. Schwanger-

schaftswoche die Kosten der im Ausland notwendigen 
Heilbehandlung des neugeborenen Kindes;

	 e)	�schmerzstillende Zahnbehandlungen einschließlich Zahn-
füllungen in einfacher Ausfertigung sowie Reparaturen 
von Zahnersatz und Zahnprothesen bis zu insgesamt  
€ 250,– je Versicherungsfall;

	 f)	� Anschaffung von Herzschrittmachern und Prothesen, die 
aufgrund von Unfällen oder Erkrankungen, die während der 
Reise auftreten, erstmals notwendig werden, um die Trans-
portfähigkeit der versicherten Person zu gewährleisten;

	 g)	�Hilfsmittel (z. B. Gehhilfen, Miete eines Rollstuhls), sofern 
sie aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit auf der 
versicherten Reise erstmals notwendig werden, bis zu 
insgesamt € 250,– je Versicherungsfall.

2.	� Sofern ein Krankenrücktransport bis zum Ende der versicher-
ten Reise wegen Transportunfähigkeit der versicherten 
Person nicht möglich ist, erstattet die ERV die Kosten der 
Heilbehandlung bis zum Tag der Transportfähigkeit.

3.	Krankenhaustagegeld
	 �Die versicherte Person erhält bei medizinisch notwendi-

ger vollstationärer Heilbehandlung im Ausland wahlweise 
anstelle von Kostenersatz für die stationäre Heilbehandlung 
ein Krankenhaustagegeld von € 50,– pro Tag, maximal für 30 
Tage ab Beginn der stationären Behandlung. Das Wahlrecht 
ist unverzüglich bei Beginn der stationären Behandlung 
gegenüber der ERV auszuüben.

4.	� Muss ein mitversichertes Kind bis einschließlich 12 Jahre 
stationär behandelt werden, erstattet die ERV die Kosten für 
die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus.

5. Telefonkosten
	� Telefonkosten zur Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale 

der ERV werden bis zu € 25,– je Versicherungsfall erstattet.

§ 3 Kranken- und Gepäcktransporte / Überführung
Die ERV erstattet die Kosten für 
a)	� den Krankentransport zum stationären Aufenthalt im 

Krankenhaus im Ausland und zurück in die Unterkunft am 
Aufenthaltsort;

b)	� den Krankentransport zur ambulanten Erstversorgung im 
Krankenhaus im Ausland;

c)	� den medizinisch sinnvollen und vertretbaren Krankenrück- 
transport aus dem Ausland an den Wohnort der versi-
cherten Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene 
geeignete Krankenhaus;

d)	� die Gepäckrückholung vom Aufenthaltsort an den Wohnort 
der versicherten Person;

e)	� die Bestattung im Ausland oder die Überführung zum 
Bestattungsort.

§ 4 Reisen in Deutschland
Für Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland besteht 
auf Reisen innerhalb Deutschlands folgender Versicherungs-
schutz:
a)	� Wird wegen einer während der Reise akut eingetretenen 

Krankheit oder Verletzung eine vollstationäre Krankenhaus-
behandlung am Aufenthaltsort medizinisch notwendig, 
zahlt die ERV für diesen Krankenhausaufenthalt ein Tage-
geld von € 50,– pro Tag, maximal für 30 Tage ab Beginn der 
stationären Behandlung.

b)	� Die ERV erstattet die Kosten für den medizinisch sinnvollen 
Krankenrücktransport an den Wohnort der versicherten 
Person bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus sowie im Todesfall die Überführung zum Bestat-
tungsort.

c)	� Die ERV erstattet die Kosten für die Gepäckrückholung vom 
Aufenthaltsort an den Wohnort der versicherten Person.

§ 5 Transferaufenthalte in Deutschland
Hat die versicherte Person ihren ständigen Wohnsitz nicht 
in Deutschland und hält sie sich vorübergehend wegen eines 

Transferaufenthaltes zum Zweck der Weiterreise in das Zielland 
oder zurück in das Heimatland bis zu maximal 48 Stunden in 
Deutschland auf, erstattet die ERV im in den §§ 2 und 3 ge-
nannten Umfang Heilbehandlungskosten, Kosten für Kranken- 
und Gepäcktransporte und Überführung.

§ 6 Ausschlüsse / Einschränkungen
1.	Nicht versichert sind
	 a)	�Heilbehandlungen, die ein Grund für den Antritt der Reise 

waren;
	 b)	�Heilbehandlungen und andere ärztlich angeordnete Maß- 

nahmen, bei denen der versicherten Person bei Reise-
antritt bekannt war, dass sie bei planmäßiger Durchführung 
der Reise aus medizinischen Gründen stattfinden mussten 
(z. B. Dialysen);

	 c)	�Verschlechterungen bereits bestehender Erkrankungen, 
soweit sie vor Reiseantritt absehbar waren;

	 d)	Anschaffung und Reparatur von Sehhilfen und Hörgeräten;
	 e)	�Anschaffung und Reparatur von Herzschrittmachern und 

Prothesen, es sei denn, dass die Anschaffung aufgrund von 
Unfällen oder Erkrankungen, die während der Reise auftre-
ten, erstmals notwendig wird, um die Transportfähigkeit der 
versicherten Person zu gewährleisten;

	 f)	� Unfall- oder Krankheitskosten hervorgerufen durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, soweit diese auf Missbrauch 
von Alkohol, Drogen, Rausch- oder Betäubungsmitteln, 
Schlaftabletten oder sonstigen narkotischen Stoffen 
beruhen;

	 g)	Akupunktur, Fango und Massagen;
	 h)	Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung;
	  i)	�psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung 

sowie Hypnose.
2.	� Übersteigt eine Heilbehandlung oder eine sonstige Maß-

nahme das medizinisch notwendige Maß, so kann die ERV 
ihre Leistung auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. 
Die berechneten Honorare und Gebühren dürfen den in dem 
betreffenden Land als allgemein üblich und angemessen 
betrachteten Umfang nicht übersteigen. Anderenfalls kann 
die ERV die Erstattung auf die landesüblichen Sätze kürzen.

§ 7 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	� Die versicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	�vor Beginn einer stationären Heilbehandlung sowie vor 

Durchführung von Krankenrücktransporten unverzüglich 
Kontakt zur Notrufzentrale der ERV aufzunehmen;

	 b)	�der ERV die Rechnungsoriginale oder Zweitschriften 
mit einem Originalerstattungsstempel eines anderen 
Leistungsträgers über die gewährten Leistungen vorzule-
gen; diese werden Eigentum der ERV.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die 
ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 8 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die versicherte Person 
bei Heilbehandlungskosten im Ausland eine Selbstbeteiligung 
in Höhe von € 100,– je Versicherungsfall. 

§ 9 �Aufwandsentschädigung bei Vorab-Beteiligung anderer 
Leistungsträger

Werden alle im Ausland angefallenen Heilbehandlungskosten, 
die unter die Leistungspflicht gemäß § 2 fallen, vorab einem 
anderen Leistungsträger eingereicht, der sich an der Kostener-
stattung beteiligt, zahlt die ERV der versicherten Person über 
die Kostenerstattung hinaus einen einmaligen Betrag in Höhe 
von € 50,–.

§ 10 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen
Entsteht der versicherten Person ein finanzieller Schaden 
aufgrund einer Kostenteilung der ERV mit einem anderen Ver-
sicherungsunternehmen, wird die ERV nach eigenem Ermessen 
auf die Beteiligung eines anderen Versicherungsunternehmens 
verzichten oder diesen Schaden ausgleichen.

D	 Medizinische Notfall-Hilfe

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV erbringt durch ihre Notrufzentrale im 24Stunden-Ser-
vice Beistandsleistungen in den nachstehenden medizinischen 
Notfällen, die der versicherten Person während der Reise 
zustoßen.

§ 2 Krankheit / Unfall
1.	� Information über ärztliche Versorgung
	� Die ERV informiert auf Anfrage vor und während der Reise  

über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung der versi-
cherten Person. Soweit möglich, benennt sie einen Deutsch 
oder Englisch sprechenden Arzt.

2.	Krankenhausaufenthalt
	� Wird die versicherte Person in einem Krankenhaus stationär 

behandelt, erbringt die ERV die nachstehenden Leistungen:
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	 a)	Betreuung
		  �Die ERV stellt über einen von ihr beauftragten Arzt den 

Kontakt zu den behandelnden Krankenhausärzten sowie 
ggf. zum Hausarzt der versicherten Person her und 
sorgt für die Übermittlung von Informationen zwischen 
den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch informiert die ERV 
Angehörige der versicherten Person.

	 b)	Krankenbesuch
		�  Dauert der Krankenhausaufenthalt voraussichtlich länger 

als fünf Tage, organisiert die ERV auf Wunsch die Reise 
einer der versicherten Person nahe stehenden Person 
zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und von dort zurück 
zum Wohnort. Die ERV übernimmt die Kosten des Beförde-
rungsmittels.

	 c)	Kostenübernahmegarantie / Abrechnung
		�  Die ERV gibt gegenüber dem Krankenhaus eine Kosten-

übernahmegarantie bis zu € 15.000,– ab. Sie übernimmt 
namens und im Auftrag der versicherten Person die 
Abrechnung mit den zuständigen Kostenträgern. Soweit 
die zuständigen Kostenträger die von der ERV gezahlten 
Beträge nicht übernehmen, sind sie von der versicherten 
Person binnen eines Monats nach Rechnungsstellung an 
die ERV zurückzuzahlen.

§ 3 Krankenrücktransport und Gepäckrückholung
1.	� Sobald es medizinisch sinnvoll und vertretbar ist, organisiert 

die ERV den Krankenrücktransport der versicherten Person 
mit medizinisch adäquaten Transportmitteln (einschließlich 
Ambulanzflugzeugen) an den Wohnort der versicherten 
Person oder in das dem Wohnort der versicherten Person 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus.

2.	� In diesem Fall organisiert die ERV außerdem die Gepäck-
rückholung vom Aufenthaltsort an den Wohnort der 
versicherten Person.

§ 4 Arzneimittel-Beratungs-Service
Die ERV berät die versicherte Person
a)	� über Arzneimittel, die während der versicherten Reise not-

wendig werden;
b)	� über Ersatzpräparate, wenn auf der Reise benötigte Arznei-

mittel abhanden kommen.

§ 5 Tod
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert 
die ERV auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung im 
Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person an 
den Bestattungsort.

§ 6 Rückholung von Kindern
1.	� Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren wegen Tod, 

schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer 
Erkrankung der versicherten Person nicht mehr betreut 
werden, organisiert die ERV deren Rückreise zum Wohnort.

2.	� Die ERV übernimmt die gegenüber der ursprünglich ge-
planten Rückreise entstehenden Mehrkosten.

§ 7 Such-, Rettungs- und Bergungskosten
Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie 
deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet 
die ERV die hierfür angefallenen Kosten bis zu € 10.000,–.

§ 8 Obliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles
1. 	�Die versicherte Person hat nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles unverzüglich mit der Notrufzentrale Kontakt 
aufzunehmen.

2.	 �Wird diese Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ist die ERV von 
ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre 
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die ERV 
bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

E	 RundumSorglos-Service

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV erbringt durch ihre Notrufzentrale im 24Stunden-
Service Beistandsleistungen in den nachstehenden Notfällen, 
die der versicherten Person während der Reise zustoßen.

§ 2 Verlust von Reisezahlungsmitteln, Reisedokumenten 
1.	Reisezahlungsmittel
	� Gerät die versicherte Person aufgrund von Diebstahl, Raub 

oder sonstigem Abhandenkommen ihrer Reisezahlungsmittel 
in eine finanzielle Notlage, so stellt die ERV den Kontakt zur 
Hausbank her.

	 a)	�Soweit erforderlich, hilft die ERV bei der Übermittlung des 
von der Hausbank zur Verfügung gestellten Betrages.

	 b)	�Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht binnen 24 
Stunden möglich, stellt die ERV der versicherten Person 
ein Darlehen bis zu € 1.500,– zur Verfügung. Dieser Betrag 
ist binnen eines Monats nach Auszahlung an die ERV 
zurückzuzahlen.

2.	� Kredit-,  EC- und Handykarten
	� Bei Verlust von Kredit-, EC- und Handykarten hilft die ERV 

der versicherten Person bei der Sperrung der Karten. Die 
ERV haftet jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug 
der Sperrung und für die trotz Sperrung entstehenden 
Vermögensschäden.

3.	Reisedokumente
	� Bei Verlust von Reisedokumenten ist die ERV der ver-

sicherten Person bei der Ersatzbeschaffung behilflich.

§ 3 �Verspätung, Ausfall, Versäumen eines Fluges  
oder eines sonstigen gebuchten Verkehrsmittels

1.	� Kommt es zur Verspätung oder zum Ausfall eines Fluges oder 
eines sonstigen gebuchten Verkehrsmittels oder versäumt 
die versicherte Person ein solches, berät die ERV über Um-
buchungsmöglichkeiten.

2.	� Auf Wunsch der versicherten Person informiert die ERV 
Dritte über die Änderung des geplanten Reiseverlaufs.

§ 4 Reiseabbruch / verspätete Rückreise
1.	 �Die ERV organisiert die Rückreise der versicherten Person 

und streckt die Mehrkosten der Rückreise vor, wenn die ver-
sicherte Person oder eine Risikoperson ihre Reise aus den fol-
genden Gründen nicht planmäßig beenden kann: Tod, schwere 
Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, Bruch 
von Prothesen und Lockerung von implantierten Gelenken, 
Schaden am Eigentum durch Feuer, Elementarereignisse 
oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich oder 
die Anwesenheit der versicherten Person bzw. einer mitrei-
senden Risikoperson zur Schadenfeststellung erforderlich ist. 

2.	Risikopersonen sind
	 a)	die Angehörigen der versicherten Person;
	 b)	Betreuungspersonen;
	 c)	�die Mitreisenden sowie deren Angehörige und 

Betreuungspersonen, sofern nicht mehr als vier Perso-
nen und ggf. zwei weitere mitreisende minderjährige 
Kinder die Reise gemeinsam gebucht haben. Mitreisende 
Angehörige gelten immer als Risikopersonen.

3. 	�Der von der ERV verauslagte Betrag  ist binnen drei Monaten 
nach Auszahlung an die ERV zurückzuzahlen. Besteht ein 
Anspruch gemäß Teil B dieser Versicherungsbedingungen, 
ist nur der Betrag zurückzuzahlen, der über diesen Anspruch 
hinaus geht.

§ 5 Überbuchung
Kann die versicherte Person wegen Überbuchung des Beför-
derungsmittels die gebuchte Reise nicht wie geplant antreten 
oder fortsetzen, berät die ERV über Umbuchungsmöglichkeiten.

§ 6 Außerplanmäßige Rückreise
Bei jeder außerplanmäßigen Rückreise wegen eines Notfalles, 
auch aufgrund eines nicht versicherten Ereignisses,  berät die 
ERV über Umbuchungsmöglichkeiten. 

§ 7 Reiseruf
Wenn die versicherte Person während der Reise nicht erreicht 
werden kann, bemüht sich die ERV um einen Reiseruf durch den 
Rundfunk und übernimmt hierfür die Kosten.

§ 8 Information Dritter
Bei Änderungen im Reiseablauf oder bei einer aktuellen Not-
lage der versicherten Person bemüht sich die ERV auf deren 
Wunsch um die Informationsweitergabe an die Angehörigen 
oder den Arbeitgeber.

§ 9 Informationen und Sicherheitshinweise
Auf Anfrage der versicherten Person erteilt die ERV Auskunft 
über
a)	� die nächstgelegene diplomatische Vertretung (Anschrift und 

telefonische Erreichbarkeit);
b)	� Reisewarnungen und Sicherheitshinweise des Auswärtigen 

Amtes der Bundesrepublik Deutschland.

§ 10 Strafverfolgungsmaßnahmen
Wird die versicherte Person mit Haft bedroht oder verhaftet, 
ist die ERV bei der Vermittlung eines Anwalts und eines 
Dolmetschers behilflich. Sie streckt Gerichts-, Anwalts- und 
Dolmetscherkosten bis zu insgesamt € 2.500,– sowie ggf. eine 
Strafkaution bis zu € 12.500,– vor. Die versicherte Person 
hat die verauslagten Beträge spätestens drei Monate nach 
Auszahlung an die ERV zurückzuzahlen.

§ 11 Psychologische Hilfestellung
Gerät die versicherte Person während der Reise in eine akute 
Notsituation, in der sie psychologischen Beistand benötigt, 
leistet die ERV telefonisch eine erste psychologische Hilfe-
stellung.

F	 Reisegepäck-Versicherung

§ 1 Versichertes Reisegepäck
Zum versicherten Reisegepäck zählen alle Sachen des persön-
lichen Reisebedarfs der versicherten Person einschließlich 
Sportgeräte, Geschenke und Reiseandenken.

§ 2 Gegenstand der Versicherung
1.	� Mitgeführtes Reisegepäck
	� Die ERV leistet Entschädigung, wenn mitgeführtes Reisege-

päck während der Reise abhanden kommt oder beschädigt 
wird durch

	 a) Straftat eines Dritten;
	 b) Unfall eines Transportmittels;
	 c) Feuer oder Elementarereignisse.
2.	Aufgegebenes Reisegepäck
	� Die ERV leistet Entschädigung, wenn aufgegebenes Reise-

gepäck abhanden kommt oder beschädigt wird, während es 
sich im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, eines 
Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckaufbewahrung 
befindet.

§ 3 Höhe der Entschädigung
Im Versicherungsfall erstattet die ERV bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme für
a)	abhanden gekommene oder zerstörte Sachen den Zeitwert;
b)	� beschädigte Sachen die notwendigen Reparaturkosten und 

ggf. eine verbleibende Wertminderung, höchstens jedoch den 
Zeitwert;

c)	� Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert;
d)	�amtliche Ausweise und Visa die amtlichen Gebühren der 

Wiederbeschaffung.

§ 4 Verspätet ausgeliefertes Reisegepäck 
Die ERV erstattet die nachgewiesenen Aufwendungen für Er-
satzkäufe, die zur Fortführung der Reise notwendig sind, bis zu 
€ 250,– je Person bzw. € 500,– je Familie, wenn aufgegebenes 
Reisegepäck den Bestimmungsort wegen verzögerter Beförde-
rung nicht am selben Tag wie die versicherte Person erreicht.

§ 5 Ausschlüsse / Einschränkungen
1.	Nicht versichert sind
	 a)	�Schäden durch Vergessen, Liegen-, Hängen-, Stehenlassen 

oder Verlieren;
	� b)	Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Prothesen;
	 c)	�Geld, Wertpapiere, Fahrkarten und Dokumente aller Art mit 

Ausnahme von amtlichen Ausweisen und Visa;
	 d)	Vermögensfolgeschäden.
2.	Einschränkungen des Versicherungsschutzes
	 a)	�Video- und Fotoapparate einschließlich Zubehör sind 

als aufgegebenes Reisegepäck nicht versichert. Als 
mitgeführtes Reisegepäck sind diese Gegenstände bis 
insgesamt 50 % der Versicherungssumme versichert;

	 b)	�Schmucksachen und Kostbarkeiten sind nicht versichert. 
Versicherungsschutz bis insgesamt 50 % der Versiche-
rungssumme besteht jedoch, wenn sie in einem orts-
festen, verschlossenen Behältnis (z. B. Safe) eingeschlos-
sen oder im persönlichen Gewahrsam sicher verwahrt 
mitgeführt werden;

	 c)	�EDV-Geräte und Software einschließlich des jeweiligen 
Zubehörs sind bis insgesamt € 500,– versichert;

	 d)	�Sportgeräte einschließlich Zubehör sind insgesamt bis 
25 % der Versicherungssumme versichert. Soweit sie sich 
in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden, sind sie 
nicht versichert;

	 e)	�Geschenke und Reiseandenken sind insgesamt bis zu 10 % 
der Versicherungssumme versichert;

	 f)	�Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck wäh-
rend des Zeltens und Campings besteht nur auf offiziell 
eingerichteten Campingplätzen.

3.	� Reisegepäck im abgestellten Kraftfahrzeug
	� Versicherungsschutz bei Diebstahl des Reisegepäcks 

während der versicherten Reise aus einem abgestellten 
Kraftfahrzeug und aus daran angebrachten, mit Verschluss 
gesicherten Behältnissen besteht, wenn das Kraftfahrzeug 
bzw. die Behältnisse fest verschlossen sind und der Schaden 
zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr eintritt. Bei Fahrtunterbre-
chungen, die nicht länger als jeweils zwei Stunden dauern, 
besteht jederzeit Versicherungsschutz.

§ 6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	Die versicherte Person ist verpflichtet, 
	 a)	�Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen bei der 

ERV einzureichen;
	 b)	�Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der 

nächstzuständigen oder nächsterreichbaren Polizeidienst-
stelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust gera- 
tenen Sachen anzuzeigen und sich dies bestätigen zu las-
sen. Der ERV ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen;

	 c)	�Schäden an aufgegebenem Reisegepäck dem Beförderungs- 
unternehmen, dem Beherbergungsbetrieb bzw. der Gepäck- 
aufbewahrung unverzüglich zu melden. Äußerlich nicht er-
kennbare Schäden sind nach der Entdeckung unverzüglich 
und unter Einhaltung der jeweiligen Reklamationsfrist, 
spätestens innerhalb von sieben Tagen nach Aushändigung 
des Reisegepäckstücks, schriftlich anzuzeigen. Der ERV sind 
entsprechende Bescheinigungen vorzulegen; 

	 d)	�sich die Verspätung des Reisegepäcks vom Beförderungs-
unternehmen bestätigen zu lassen und der ERV hierüber 
eine Bescheinigung einzureichen.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 



6

des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die 
ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 7 Selbstbeteiligung
�Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung trägt die versicherte Person 
eine Selbstbeteilgung in Höhe von €100,– je Versicherungsfall. 

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich herbei-
geführt hat. Führt die versicherte Person den Versicherungsfall 
grob fahrlässig herbei, so ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der versicherten Person entspricht. 

Glossar

A

Abbruch der Reise
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die versicherte Person 
den Aufenthalt am Zielort endgültig beendet und nach Hause 
zurückreist.

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder 
Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, 
Adoptivkinder, Adoptiveltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, 
Stiefkinder, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Tanten, 
Onkel, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger der versicherten Person.

Antritt der Reise / Reiseantritt
Im Rahmen der Reiserücktritts-Versicherung gilt die Reise mit 
der Inanspruchnahme der ersten gebuchten Reiseleistung als 
angetreten.
Als Antritt der Reise gilt in der Reiserücktritts-Versicherung im 
Einzelnen:
• �bei einer Flug-Reise: mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend-

Check-in mit der Sicherheitskontrolle des Reisenden am 
Reisetag)

• �bei einer Schiffs-Reise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
• �bei einer Bus-Reise: mit dem Einsteigen in den Bus
• �bei einer Bahn-Reise: mit dem Einsteigen in den Zug
• �bei einer Auto-Reise: mit der Übernahme eines Mietwagens 

oder eines Wohnmobils, bei Anreise mit dem eigenen PKW mit 
dem Antritt der ersten gebuchten Reiseleistung, z. B. mit 
Übernahme der gebuchten Ferienwohnung.

Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der 
Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers 
(Einstieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z. B. Bahn). In allen 
übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Verlassen 
der Wohnung angetreten.

Arbeitsplatzwechsel
Arbeitsplatzwechsel umfasst den Wechsel eines Arbeit-
nehmers von einem Arbeitgeber zum anderen unter 
Auflösung des bisherigen und Begründung eines neuen 
Arbeitsverhältnisses. Die Versetzung innerhalb eines Unter-
nehmens zählt nicht als Arbeitsplatzwechsel.

Arbeitsverhältnis
Arbeitsverhältnis bezeichnet das durch einen Arbeitsvertrag 
geregelte sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Vom Versiche-
rungsschutz umfasst sind die sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnisse mit einer Wochenarbeitszeit von minde-
stens 15 Stunden, die zumindest auf eine Dauer von einem 
Jahr angelegt sind. 

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem 
die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

B  �

Betreuungspersonen
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht 
mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige 
der versicherten Person betreuen (z. B. Au-pair).

C

Chronische psychische Erkrankungen
Eine chronische psychische Erkrankung liegt vor, wenn sich die 
versicherte Person aufgrund eines Grundleidens regelmäßig 
und über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in ärzt-
licher oder psychotherapeutischer Behandlung befindet. Zu 
chronischen Erkrankungen zählen auch solche, die schubweise 
auftreten.

E

Elementarereignisse
Elementarereignisse sind: Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, 
Hochwasser, Überschwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch, 
Erdbeben, Erdrutsch.

H

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die versicherte Person ihren 
ständigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des versicherten 
Aufenthaltes zuletzt hatte.

M

Medizinisch notwendig / Medizinisch notwendige Heilbe-
handlung
1.	� Behandlungen und diagnostische Verfahren sind nur versi-

chert, wenn sie einen diagnostischen, kurativen und/oder 
palliativen Zweck haben, medizinisch notwendig und ange-
messen sind. Sie müssen von einem gesetzlich zugelassenen 
Arzt, Zahnarzt oder anderen Therapeuten erbracht werden. 
Ansprüche / Kosten werden nur bezahlt / erstattet, wenn die 
medizinische Diagnose und /oder die verschriebene Behand-
lung mit allgemein akzeptierten medizinischen Verfahren 
übereinstimmt. Nicht medizinisch notwendig sind insbe-
sondere Behandlungen, die die versicherte Person gegen 
ärztlichen Rat vornehmen lässt.

2.	� Medizinische Leistungen oder Versorgungen werden nur 
dann als medizinisch notwendig und angemessen erachtet, 
wenn

	 a)	�sie erforderlich sind, um den Zustand, die Erkrankung oder 
Verletzung eines Patienten zu diagnostizieren oder zu 
behandeln;

	 b) �die Beschwerden, die Diagnose und Behandlung mit der 
zugrunde liegenden Erkrankung übereinstimmen;

	 c) �sie die angemessenste Art und Stufe der medizinischen 
Versorgung darstellen und

	 d) �sie nur über einen angemessenen Behandlungszeitraum 
hinweg erbracht werden.

O

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Perso-
nenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahr-
zeuge. Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten Transport-
mittel, die im Rahmen von Rundfahrten/Rundflügen verkehren, 
sowie Mietwagen und Taxis.

P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Kon-
tinents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung 
ausbricht (z. B. Pest). 

R

Reiseantritt / Antritt der Reise
Siehe unter „A–Antritt der Reise“.

Reiseleistungen
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines 
Fluges, einer Schiff-, Bus- oder Bahnfahrt, eines Bustransfers 
oder eines sonstigen Transportes zum Aufenthaltsort oder 
zurück bzw. vor Ort die Buchung eines Hotelzimmers, einer 
Ferienwohnung, eines Wohnmobils, eines Hausbootes oder das 
Chartern einer Yacht.

S

Schule / Universität
Schulen sind
• �alle Bildungseinrichtungen, die dazu geeignet sind, die 

gesetzliche Schulpflicht zu erfüllen sowie jene Bildungsein-
richtungen, die zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss, 
zur Mittleren Reife, zur Allgemeinen Hochschulreife, zur 
Fachbezogenen Hochschulreife oder zu einem sonstigen 
nach den jeweiligen Landesgesetzen für schulische Bildung 
anerkannten Schulabschluss führen;

• �ausbildungsbegleitende Schulen (Berufsschulen) und Schulen, 
in welchen nach einer bestimmten Berufspraxis ein weiterer 
von den Industrie- und Handelskammern oder den Hand-
werkskammern anerkannter Titel (z. B. Meistertitel) erworben 
werden kann.

Universitäten sind
• �alle Fachhochschulen und Universitäten, an denen ein akade-

mischer Abschluss erworben werden kann. 

Sportgeräte
Sportgeräte sind alle Gegenstände, die zum Ausüben einer 
Sportart benötigt werden (z. B. Golfschläger, Surfbrett, Moun-
tainbikes etc. einschließlich Zubehör).

U

Umbuchungsgebühren
Unter Umbuchungsgebühren fallen die Gebühren, die ein 
Veranstalter der versicherten Person in Rechnung stellt, weil 
sie beim selben Veranstalter ihre Reise hinsichtlich des Reise-
ziels bzw. des Reisetermins umgebucht hat.

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein oder im 
Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein beschriebene Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der ERV einen  
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des 
Versicherers mit dem Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag abschließt. Der Versicherungsmakler, der als 
Vertreter des Versicherungsnehmers auftritt, gilt nicht als 
Versicherungsvertreter.

Z

Zeitwert
Der Zeitwert ist jener Betrag, der allgemein erforderlich ist, um 
neue Sachen gleicher Art und Güte anzuschaffen, abzüglich 
eines dem Zustand der versicherten Sache (Alter, Abnutzung, 
Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages.
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Versicherungsbedingungen für die Reiserechts-
schutz-Versicherung der D.A.S Deutscher Automobil 
Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG 
(VB-DAS 2009)

Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1–16, die 
besonderen Bestimmungen  und das Glossar gelten für 
Reiserechtsschutz-Versicherungen der D.A.S. Deutscher Auto-
mobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherte Reise
1.	� Versicherungsschutz in der Reiserechtschutz-Versicherung 

besteht für die jeweils versicherte Reise.
2. �Als Reise im Sinne dieser Versicherungsbedingungen gelten 

alle Reisen (weltweit), innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land jedoch nur solche, bei denen die Entfernung zwischen 
dem Wohnort bzw. der Arbeitsstätte der versicherten 
Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. Hauptberuf-
liche Außendiensttätigkeit, Gänge und Fahrten zwischen dem 
ständigen Wohnsitz und der Arbeitsstätte der versicherten 
Person sowie Tagesausflüge innerhalb Deutschlands (bis zu 
24 Stunden, ohne Übernachtung) gelten nicht als Reise.

3. �In der Jahres-Reiserechtsschutz-Versicherung besteht Versi-
cherungsschutz für beliebig viele Reisen innerhalb des versi-
cherten Zeitraums, je Reise jedoch längstens 45 Tage.  
Bei einer längeren Reisedauer besteht Versicherungsschutz 
nur für die ersten 45 Tage der Reise.

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
1.	Der Versicherungsschutz
	 a)	�beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt, frühestens mit 

dem Antritt der Reise, und endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicher-
ten Reise;

	 b)	�verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, 
wenn sich die planmäßige Beendigung der Reise aus 
Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu 
vertreten hat.  

2.	� Endet das Versicherungsjahr in der Jahres-Reiserechtsschutz-
Versicherung während einer versicherten Reise, besteht der 
Versicherungsschutz nur fort, wenn der Versicherungsvertrag 
nicht gekündigt ist oder nach Ablauf einer ggf. vereinbarten 
Höchstversicherungsdauer neu abgeschlossen wurde. 

Artikel 3 Vertragsabschluss / Vertragsverwaltung
Den Vertragsabschluss bzw. die Vertragsverwaltung übernimmt 
die Europäische Reiseversicherung AG, Rosenheimer Straße 116, 
81669 München (im Folgenden kurz ERV genannt) im Namen 
der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz 
Versicherung AG, Thomas-Dehler-Str. 2, 81728 München.

Artikel 4 �Laufzeit/Kündigung bei Jahres-Versicherungs-
verträgen

1.	� Der Versicherungsvertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf durch eine 
Vertragspartei gekündigt wird.

2.	� Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können der Versi-
cherungsnehmer und die D.A.S. den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist nur binnen eines Monats nach 
Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zuläs-
sig. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung 
oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres, kündigen. Die D.A.S. kann 
mit einer Frist von einem Monat, frühestens jedoch zum Ende 
der versicherten Reise, kündigen.

Artikel 5 Erstprämie bzw. Einmalprämie
1.	� Die Erst- bzw. Einmalprämie ist sofort nach Aushändigung 

des Versicherungsscheins zu zahlen. 
2.   �Ist die Erst- bzw. Einmalprämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist  

die D.A.S., solange die Zahlung nicht erfolgt ist, berechtigt,  
vom Vertrag zurückzutreten, sofern der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

3.   �Ist die Erst- bzw. Einmalprämie bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht vereinbarungsgemäß gezahlt und hat der 
Versicherungsnehmer dies zu vertreten, ist die D.A.S.  von  
der Verpflichtung zur Leistung frei.

Artikel 6 Folgeprämie
1.    �Folgeprämien sind für jeweils ein weiteres Versicherungsjahr 

mit Beginn des neuen Versicherungsjahres fällig.
2.    �Ist die Folgeprämie nicht vereinbarungsgemäß gezahlt, kann 

die D.A.S. dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
eine Zahlungsfrist in Textform von mindestens zwei Wochen 
setzen.

3.   �Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Frist noch 
in Verzug,

	 a) �und tritt der Versicherungsfall nach Ablauf der Frist ein, ist 
die D.A.S. von der Verpflichtung zur Leistung frei;

	 b)� �kann die D.A.S den Versicherungsvertrag fristlos kündigen. 
Wird die Zahlung innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung nachgeholt, fällt die Wirkung der Kündigung fort 
und der Vertrag bleibt bestehen. Für Versicherungsfälle, 
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht kein Versicherungsschutz.

Artikel 7 �Einzugsermächtigung / Rechtzeitigkeit der  
Zahlung bei Jahres-Versicherungsverträgen

1.   �Der Versicherungsnehmer erteilt bei Jahres-Versicherungs-
verträgen der ERV eine Einzugsermächtigung. Die ERV ist im 
Namen der D.A.S. berechtigt, die Lastschrift vorzunehmen. 
Die Prämie wird von der ERV per Lastschrift von diesem 
Konto eingezogen. Änderungen der Kontoverbindung teilt 
der Versicherungsnehmer der ERV unaufgefordert mit und 
erteilt ihr eine neue Einzugsermächtigung.

2.	� Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn die Prämie zu dem verein-
barten Zeitpunkt (Fälligkeit) eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer der berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.

3.	 �Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers von der ERV nicht eingezogen werden, ist  
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn der Versiche- 
rungsnehmer innerhalb der in einer Zahlungsaufforderung 
in Textform gesetzten Frist für die Möglichkeit einer ord-
nungsgemäßen Abbuchung sorgt. Anderenfalls gerät der 
Versicherungsnehmer ohne weitere Mahnung in Verzug.

4.	 �Ist der Versicherungsnehmer mit der Prämienzahlung in 
Verzug, kann die ERV den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten hierauf hinweisen. Der Versicherungsnehmer hat 
unverzüglich für die Möglichkeit der ordnungsgemäßen 
Abbuchung zu sorgen.

Artikel 8 Ausschlüsse
1.	� Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, 

kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Pandemien, 
Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung, Streik 
und andere Arbeitskampfmaßnahmen, Beschlagnahme und 
sonstige Eingriffe von hoher Hand.

2.	� Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die versi-
cherte Person während der versicherten Reise überraschend 
von Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen oder 
inneren Unruhen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz 
erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines 
dieser Ereignisse. Die Erweiterung gilt nicht bei Aufenthal-
ten in Staaten, auf deren Gebiet zur Zeit der Einreise der 
versicherten Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht 
oder wo zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland existiert 
hat.  Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder 
Bürgerkrieg sowie für Unfallfolgen bzw. Erkrankungen durch 
den Einsatz von ABC-Waffen.

3.	� Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Terror-
angriffen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
Deutschland vor Antritt der Reise eine Reisewarnung für 
das entsprechende Zielgebiet ausgesprochen hat.

Artikel 9 �Obliegenheiten nach Eintritt  
des Versicherungsfalles

1.	Die versicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	�alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen 

könnte (Schadensminderungspflicht);
	 b)	�den Schaden der D.A.S. unverzüglich anzuzeigen;
	 c)	�der D.A.S. jede zumutbare Untersuchung über Ursache 

und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede 
sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und 
Originalbelege einzureichen.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
D.A.S. von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die D.A.S. berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Person entspricht. Die 
D.A.S. bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der D.A.S. gehabt hat, es sei denn, 
dass die versicherte Person arglistig gehandelt hat.

Artikel 10 Zahlung der Entschädigung
1.	� Ist die Leistungspflicht der D.A.S. dem Grunde und der Höhe 

nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung 
binnen zwei Wochen.

2.	 �Von der versicherten Person in fremder Währung aufge-
wandte Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des 
Tages erstattet, an dem diese Kosten von der versicherten 
Person gezahlt wurden.

Artikel 11 Ansprüche gegen Dritte
1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang 

bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die D.A.S. über.
2.	� Sofern erforderlich, ist die versicherte Person verpflichtet, 

in diesem Umfang Ersatzansprüche an die D.A.S. abzutreten.

Artikel 12 Besondere Verwirkungsgründe
Die D.A.S. wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn  
die  versicherte Person die D.A.S nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die 
für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind 
oder aus Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der 
Schadensanzeige, vorsätzlich oder arglistig unwahre Angaben 
macht, auch wenn hierdurch der D.A.S. kein Nachteil entsteht. 
Bei Vorsatz bleibt die D.A.S. insoweit zur Leistung verpflichtet, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungsverpflichtung der D.A.S. gehabt hat.

Artikel 13 �Entschädigung aus anderen Versicherungs- 
verträgen

Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, wenn in 
einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nachrangige 
Haftung vereinbart ist. Die Ansprüche der versicherten Person 
bleiben hiervon unberührt und unbeeinträchtigt. Meldet die 
versicherte Person den Versicherungsfall der D.A.S., wird diese 
in Vorleistung treten und den Schadensfall bedingungsgemäß 
regulieren.

Artikel 14 Inländische Gerichtsstände / anwendbares Recht
1.	� Gerichtsstand für Klagen gegen die D.A.S. ist München oder 

der Wohnsitz des Versicherungsnehmers in Deutschland.
2.	Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 15 Verjährung
1.	� Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb 

von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der ver-
sicherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2.	� Hat die versicherte Person ihren Anspruch bei der D.A.S. an-
gezeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der ver-
sicherten Person die Entscheidung der D.A.S. zugegangen ist.

Artikel 16 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen der versicherten Person, des 
Versicherungsnehmers und der D.A.S. bedürfen der Textform, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Versi-
cherungsvertreter sind zur Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

Besondere Bestimmungen

Reiserechtsschutz-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die D.A.S. erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen 
Interessen der versicherten Person erforderlichen Leistungen 
im nachfolgend vereinbarten Umfang.

§ 2 Umfang des Reiserechtsschutzes
1.	� Die Reiserechtsschutz-Versicherung umfasst neben dem in 

Nr. 2 geregelten verkehrsrechtlichen Bereich den
	 a)	Schadensersatz-Rechtsschutz
		�  für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, 

die während einer versicherten Reise entstehen, soweit 
diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung beruhen;

	 b)	Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
	�	�  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus 

schuldrechtlichen Verträgen über eine oder mehrere 
Reiseleistungen;

	 c)	Strafrechtsschutz
		  �für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines Vergehens 

während einer versicherten Reise, dessen vorsätzliche wie  
auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange der ver-
sicherten Person ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen 
wird. Wird der versicherten Person dagegen vorgeworfen, 
ein solches Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, 
besteht rückwirkend Reiserechtsschutz, wenn nicht rechts-
kräftig festgestellt wird, dass sie vorsätzlich gehandelt hat. 
Beim Vorwurf eines Verbrechens besteht kein Versiche-
rungsschutz, ebenso wenig beim Vorwurf eines Vergehens, 
das nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Diebstahl 
oder Betrug);

	 d)	Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
		�  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Opfer einer 

der in § 395 Absatz 1 StPO
		  Ziffer 1 a �(Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung),
		  Ziffer 1 c �(Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit),
		  Ziffer 1 d (Straftaten gegen die persönliche Freiheit),
		  Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben)
		  genannten Straftaten auf einer versicherten Reise.
		�  Der Umfang des Rechtsschutzes für Opfer von Gewalt-

straftaten umfasst
		  aa) die Kosten der Nebenklage;
		  bb) �die Vergütung eines Rechtsanwaltes als Beistand des 

Opfers einer o. g. Straftat. Die Beistandsleistung kann 
sowohl im Ermittlungs- als auch im Nebenklageverfah-
ren erfolgen;

		  cc) �die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen 
des sog. Täter-Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 
StGB;

		  dd) �die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltend-
machung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch

		  dd) �(SGB) und dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), 
sofern die Gewaltstraftat einen dauerhaften Körper-
schaden zur Folge hat.

2.	� Die Reiserechtsschutz-Versicherung im verkehrsrechtlichen 
Bereich umfasst den

	 a)	Schadensersatz-Rechtsschutz
	�	�  für die Geltendmachung von gesetzlichen Ansprüchen  

aus dem Gebrauch von Selbstfahrervermietfahrzeugen 
(inkl. Anhänger) sowie eigenen Motorfahrzeugen zu Lande 
(inkl. Anhänger) während einer versicherten Reise;

	 b)	Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
	�	�  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuld-
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rechtlichen Verträgen über die Anmietung eines Motor-
fahrzeuges (inkl. Anhänger) für eine versicherte Reise;

	 c)	Strafrechtsschutz
	 	� für die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines verkehrs-

rechtlichen Vergehens während einer versicherten Reise.  
Wird rechtskräftig festgestellt, dass die versicherte 
Person das Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist sie ver-
pflichtet, der D.A.S. die Kosten zu erstatten, die diese für 
die Verteidigung wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen 
Verhaltens getragen hatte;

	 d)	Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
		�  für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Opfer einer 

der in § 395 Absatz 1 StPO
		  Ziffer 1 a (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung),
		  Ziffer 1 c (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit),
		  Ziffer 1 d (Straftaten gegen die persönliche Freiheit),
		  Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben)
		  genannten Straftaten auf einer versicherten Reise.
		�  Der Umfang des Rechtsschutzes für Opfer von Gewalt-

straftaten umfasst
		  aa) die Kosten der Nebenklage;
		  bb) �die Vergütung eines Rechtsanwaltes als Beistand des 

Opfers einer o. g. Straftat. Die Beistandsleistung kann 
sowohl im Ermittlungs- als auch im Nebenklageverfah-
ren erfolgen;

		  cc) �die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen 
des sog. Täter-Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 
StGB;

		  dd) �die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltend-
machung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) und dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), 
sofern die Gewaltstraftat einen dauerhaften Körper-
schaden zur Folge hat.

3.	Der Reiserechtsschutz beinhaltet jeweils
	 a)	�die erweiterte Telefonberatung. Diese umfasst die telefo-

nische Erstberatung ohne Eintritt eines Reiserechtsschutz-
falles durch eine von der D.A.S. vermittelte Anwaltskanzlei. 
Telefongebühren sowie Verbindungsentgelte werden 
nicht erstattet;

	 b)	den Reisedokumenten-Service. Dieser beinhaltet
		  aa) �das Dokumentendepot. Die D.A.S. bewahrt auf Wunsch 

Kopien von wichtigen Unterlagen und Dokumenten 
sicher auf, um im Notfall schnell Ersatz beschaffen 
zu können. Voraussetzung ist, dass die versicherte 
Person die Kopien unter Angabe ihrer Versicherungs-
nummer rechtzeitig (mindestens 14 Tage) vor Antritt 
der Reise an die D.A.S. sendet;

		  bb) �den Service bei Verlust von Dokumenten im Ausland. 
Bei Verlust eines für die Reise benötigten Dokumentes 
während einer Auslandsreise benennt die D.A.S. bei 
Bedarf Botschaften oder Konsulate und übernimmt 
die anfallenden Gebühren für im Ausland erstellte 
Ersatzdokumente.

§ 3 Ausschlüsse
Kein Reiserechtsschutz besteht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen
1.	 in ursächlichem Zusammenhang mit
	 a)	�Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf 

eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind;
	 b)	�dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten 

oder Teilnutzungsrechten (Time-Sharing) an Grundstücken, 
Gebäuden oder Gebäudeteilen;

	 c)	�der Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrecht-
lichen Verträgen über Reiseversicherungen sowie aus dem 
Reiserechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen die D.A.S. 
oder das für diese tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

2.	� in Straf- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halte- oder 
Parkverstoßes;

3.	der versicherten Personen untereinander;
4.	� soweit ein ursächlicher Zusammenhang mit einer von der 
versicherten Person vorsätzlich begangenen Straftat 
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein 
heraus, ist die versicherte Person zur Rückzahlung der 
Leistungen verpflichtet, die die D.A.S. für sie erbracht hat.

§ 4 �Voraussetzungen für den Anspruch  
auf Reiserechtsschutz

Anspruch auf Reiserechtsschutz besteht nach Eintritt eines 
Reiserechtsschutzfalles
a)	� im Schadensersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 Nr. 1 a) und 

Nr. 2 a) von dem Schadensereignis an, das dem Anspruch 
zugrunde liegt;

b)	� in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem die 
versicherte Person oder ein anderer einen Verstoß gegen 
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder 
begangen haben soll.

§ 5 Leistungsumfang
1.	Die D.A.S. trägt
	 a)	�bei Eintritt eines Reiserechtsschutzfalles im Ausland die 

Vergütung eines für die versicherte Person tätigen, am 
Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen ausländischen 
oder eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes. 
Im letzteren Fall trägt die D.A.S. die Vergütung bis zur Höhe 
der gesetzlichen Vergütung, die entstanden wäre, wenn 
das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig ist, 
zuständig wäre. Wohnt die versicherte Person mehr als 

100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und 
ist ein ausländischer Rechtsanwalt für die versicherte 
Person tätig, trägt die D.A.S. weitere Kosten für einen im 
Landgerichtsbezirk der versicherten Person ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem 
ausländischen Rechtsanwalt führt. Ist der Reiserechts-
schutzfall durch einen Kraftfahrzeugunfall im europäischen 
Ausland eingetreten und zunächst eine Regulierung vor 
dem Regulierungsbeauftragten in Deutschland bzw. vor der 
Einigungsstelle in Deutschland ergebnislos geblieben, so-
dass eine Rechtsverfolgung im Ausland notwendig wird, 
trägt die D.A.S. auch eine entstandene Geschäftsgebühr des 
in Deutschland ansässigen Rechtsanwaltes;

	 b)	�bei Eintritt des Reiserechtsschutzfalles in Deutschland 
die Vergütung eines für die versicherte Person tätigen 
Rechtsanwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines am Ort des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechts-
anwaltes. Wohnt die versicherte Person mehr als 100 km 
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine 
gerichtliche Wahrnehmung ihrer Interessen, trägt die D.A.S. 
entweder weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk 
der versicherten Person ansässigen Rechtsanwalt oder 
Reisekosten des Anwalts zum Ort des zuständigen Gerichts 
jeweils bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozess-
bevollmächtigten führt. Berechnet der Rechtsanwalt eine 
Gebühr für eine Beratung, trägt die D.A.S. die gesetzliche 
Vergütung bis zu einer Höhe von € 250,–. Die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Anrechnung der Gebühr bleiben 
unberührt;

	 c)	�die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für 
Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herangezo-
gen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

	 d)	die übliche Vergütung
		  aa) �eines öffentlich bestellten technischen Sachverstän-

digen oder einer rechtsfähigen technischen Sachver-
ständigenorganisation in Fällen der Verteidigung in 
verkehrsrechtlichen Strafverfahren;

		  bb) �eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fäl-
len der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen 
der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines 
Motorfahrzeuges zu Lande sowie eines Anhängers;

	 e)	�die Gebühren eines Schieds-, Schlichtungs- oder Media-
tionsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Fall der 
Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster 
Instanz entstehen;

	 f)	� die Reisekosten der versicherten Person zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn ihr Erscheinen als Beschuldigte 
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von 
Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis 
zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsan-
wälten geltenden Sätze übernommen;

	 g)	�die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen entstandenen Kosten, soweit die versicherte 
Person zu deren Erstattung verpflichtet ist.

2.	Die D.A.S. trägt nicht
	 a)	�Kosten, die die versicherte Person ohne Rechtspflicht 

übernommen hat;
	 b)	�Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen 

Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Ver-
hältnis des von der versicherten Person angestrebten 
Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei 
denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  
Dabei ist ausschließlich auf das wirtschaftliche Ergebnis 
abzustellen; andere Überlegungen wie z. B. die Vermei-
dung einer Beweisaufnahme oder das offene Prozesskos-
tenrisiko sind nicht zu berücksichtigen;

	 c) �Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren 
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel 
entstehen;

	 d) �Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstre-
ckungstitels eingeleitet werden;

	 e) �Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach 
Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter € 250,–;

	 f) �Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, 
wenn der Reiserechtsschutz-Versicherungsvertrag nicht 
bestünde.

3.	� Die D.A.S. zahlt in jedem Reiserechtsschutzfall höchstens 
die jeweils vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen 
für mehrere versicherte Personen aufgrund desselben 
Reiserechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. 
Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Reiserechts-
schutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

4.	� Die D.A.S. sorgt für
	 a)	�die Übersetzung der für die Wahrnehmung der recht-

lichen Interessen der versicherten Person im Ausland 
notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei 
anfallenden Kosten;

	 b)	�die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu € 50.000,– für 
eine Kaution, die gestellt werden muss, um die versicherte 
Person einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu 
verschonen.

5.	 �Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten 
entsprechend bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im 
Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevoll-
mächtigte.

§ 6 Stichentscheid
1.	Lehnt die D.A.S. den Reiserechtsschutz ab,
	 a)	�weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 

voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berück- 
sichtigung der berechtigten Belange der Versichertenge-
meinschaft in einem groben Missverhältnis zum ange-
strebten Erfolg steht oder

	 b)  ��weil die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat,

	� ist dies der versicherten Person unverzüglich unter 
Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

2.	�� Hat die D.A.S. ihre Leistungspflicht gemäß Nr. 1 verneint 
und stimmt die versicherte Person der Auffassung der 
D.A.S. nicht zu, kann sie den für sie tätigen oder noch zu 
beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten der D.A.S. veran-
lassen, dieser gegenüber eine begründete Stellungnahme 
abzugeben, ob die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die 
Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie 
offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheblich 
abweicht.

3.	� Die D.A.S. kann der versicherten Person eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der die versicherte 
Person den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß 
über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel 
anzugeben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Nr. 2  
abgeben kann. Kommt die versicherte Person dieser Ver- 
pflichtung nicht innerhalb der von der D.A.S. gesetzten Frist  
nach, entfällt der Versicherungsschutz. Die D.A.S. ist ver-
pflichtet, die versicherte Person ausdrücklich auf die mit 
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 7 Selbstbeteiligung
Sofern vereinbart, trägt die versicherte Person eine Selbst-
beteiligung. Diese beträgt € 100,– je Reiserechtsschutzfall. Die 
Selbstbeteiligung entfällt, sofern der Reiserechtsschutzfall mit 
einer Erstberatung erledigt ist.

Glossar

A

Antritt der Reise
In der Reiserechtsschutz-Versicherung gilt die Reise mit dem 
Verlassen der Wohnung als angetreten.

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 
gversicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Konti-
nents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung 
ausbricht (z. B. Pest). 

R

Reiseleistungen
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines 
Fluges, einer Schiff-, Bus- oder Bahnfahrt, eines Bustransfers 
oder eines sonstigen Transportes zum Urlaubsort oder zurück 
bzw. vor Ort die Buchung eines Hotelzimmers, einer Ferienwoh-
nung, eines Wohnmobils, eines Hausbootes oder das Chartern 
einer Yacht.

U

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein oder im 
Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein beschriebene Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der D.A.S. einen 
Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des Versi-
cherers mit dem Versicherungsnehmer den Versicherungsver-
trag abschließt. Der Versicherungsmakler, der als Vertreter des 
Versicherungsnehmers auftritt, gilt nicht als Versicherungs-
vertreter.


